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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Gisela Sengl, 
Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, Florian 
Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern II –   
Förderung zum Ankauf von Genossenschaftsanteilen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Förderung des Baus und Erwerbs von Eigen-
wohnraum im Bayerischen Wohnungsbauprogramm zu erweitern und den Erwerb von 
Genossenschaftsanteilen für selbstgenutzte Wohnungen als Fördergegenstand mitauf-
zunehmen. 

Die Landesmittel der Wohnraumförderung sind im Nachtragshaushalt entsprechend 
aufzustocken. 

 

 

Begründung: 

Bei Wohnungsgenossenschaften erwerben die Mitglieder Geschäftsanteile an den ge-
nossenschaftlichen Immobilien. Gleichzeitig ist damit ein lebenslanges Nutzungsrecht 
an einer Genossenschaftswohnung verbunden. Mitglieder sind zugleich Mieter und An-
teilseigner des genossenschaftlichen Wohnungsunternehmens. Jedes Genossen-
schaftsmitglied hat eine von der Zahl der erworbenen Anteile unabhängige Stimme. Die 
Mitglieder sind daher gleichberechtigt bei der Mitbestimmung und haben die Möglichkeit 
der aktiven Mitgestaltung. Genossenschaften zeichnen sich somit nicht nur als wirt-
schaftliche Unternehmensform aus, sondern gleichermaßen durch Solidarität und ge-
meinsame Verantwortung. Als dritte Säule der Wohnraumversorgung gewährleistet das 
genossenschaftliche Wohnen einen Schutz vor Verdrängung und Kündigung, der über 
die allgemeinen mietrechtlichen Bestimmungen hinausgeht und zur individuellen Exis-
tenzsicherung beiträgt. Insofern handelt es sich um bestandssicheren Wohnraum, der 
in dieser Hinsicht mit dem individuellen Wohneigentum nahezu vergleichbar ist. Da es 
vielen Haushalten nicht möglich ist, Rücklagen für den Erwerb einer eigenen Immobilie 
zu bilden, kann die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen eine günstigere Alternative 
sein. Um den Eintritt in eine Genossenschaft zu erleichtern, sollte dies im Rahmen 
Wohnraumförderung entsprechend unterstützt werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/4594 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern II - Förderung 
zum Ankauf von Genossenschaftsanteilen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Tim Pargent 
Mitberichterstatter: Georg Winter 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 49. Sitzung am 22. Ja-
nuar 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Verena Osgyan, Gisela 
Sengl, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu, Dr. Martin Runge, Toni Schuberl, 
Florian Siekmann, Ursula Sowa und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/4594, 18/6181 

Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen fördern II – Förderung 
zum Ankauf von Genossenschaftsanteilen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 25 der Liste. Es ist dies der An-

trag der Abgeordneten Ruth Waldmann, Michael Busch, Martina Fehlner und anderer 

(SPD) betreffend "Dramatischer Notstand der medizinischen Versorgung: Die Kinder-

stationen an Bayerns Krankenhäusern müssen gerettet werden! II" auf Drucksa-

che 18/4993, der auf Wunsch der SPD-Fraktion gesondert beraten werden soll. Der 

Aufruf erfolgt zum Ende der heutigen Tagesordnung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Sehe ich 

keine. Stimmenthaltungen? – Das sind die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Damit 

übernimmt der Landtag die Voten.
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